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Wien, den 31. März 1998 





Betrifft:


Überprüfung der Rechtsordnung auf behindertendiskriminierende Bestimmungen; erste Sitzung der Untergruppe "Berufsausbildung-Beschäftigung-Erwerbstätigkeit-Altersvorsorge-Gesundheit" am 24. März 1998; Protokoll











In der Beilage wird das Protokoll der Sitzung vom 24. März 1998 übermittelt.





Wie in der Sitzung vereinbart, wird ersucht, die Beiträge bis zum 30. April 1998 an das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Abteilung IV/1, zu übermitteln.





Die nächste Sitzung der Untergruppe wird voraussichtlich im Mai 1998 stattfinden, die Einladung dazu ergeht gesondert.





Es wird ersucht, die beiliegende Diskette, die das Protokoll und das gegenständliche Schreiben beinhaltet, an Ihre Expertin, Frau Dr. Wundsam, weiterzuleiten.





Beilage





Mit freundlichen Grüßen


Für die Bundesministerin:


Dr. Gruber











Arbeitsgruppe betreffend Überprüfung der Rechtsordnung auf behindertendiskriminierende Bestimmungen; Untergruppe: "Berufsausbildung-Beschäftigung-Erwerbstätigkeit-Altersvorsorge-Gesundheit"





Ergebnisprotokoll der ersten Sitzung der Untergruppe im Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 24.3.1998





Vorsitz: Sektionschef Dr. Gruber





Die Ergebnisse der Sitzung können wie folgt zusammengefaßt werden:





Aufgabe der Untergruppe:


Auflistung von Diskriminierungen behinderter Menschen aufgrund:


	


* von rechtlichen Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen, Richtlinien u.„.)


	


* eines behindertendiskriminierenden Vollzugs rechtlicher Bestimmungen, soweit dieser nicht nur einen Einzelfall betrifft, sondern allgemeine Praxis ist


	


* von diskriminierenden sprachlichen Formulierungen in rechtlichen Bestimmungen.





Diese Durchforstung rechtlicher Bestimmungen bezieht sich auf die Bereiche Berufsausbildung, Beschäftigung, Erwerbstätigkeit, Altersvorsorge und Gesundheit.


Es sind daher alle zuständigen Stellen (Bundesministerien und Länder) zur Mitarbeit eingeladen.





Besprechung einzelner Bestimmungen:


Folgende Gesetzesstellen, die im Arbeitsbehelf Teil 1 zitiert sind, wurden eingehend diskutiert:








- § 18 OÖ Landesbedienstetenschutzgesetz (Arbeitsbehelf S 10)


- § 2 Richterdienstgesetz (Arbeitsbehelf S 11)


- § 121 Schulorganisationsgesetz (Arbeitsbehelf S 11)





Es wurde vereinbart, daß die betroffenen Bundesministerien bzw. Länder mit der Bitte um Stellungnahme zu den angeführten Gesetzesstellen sowie um Teilnahme an der nächsten Sitzung angeschrieben werden.





Zeitplan:


Alle Mitglieder der Untergruppe sollen bis zum 30. April 1998 dem Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Abteilung IV/1, melden, inwieweit Diskriminierungen durch Rechtsvorschriften, durch bestehende Praxis oder durch sprachliche Formulierungen vorhanden sind.





In diesem Sinne wurden auch bereits die Bundessozialämter und die Bundesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice schriftlich um ihre Stellungnahmen gebeten.





Die nächste Sitzung findet voraussichtlich im Mai 1998 statt, die Einladung dazu ergeht gesondert.





								Der Vorsitzende:





								    Dr. Gruber


